
Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 175224

 facebook.com/verlagCHBECK     linkedin.com/company/verlag-c-h-beck     twitter.com/CHBECKRecht 

Das Organisationswunder  
neu aufgelegt.

Anwalt in eigener Sache
Das Formularbuch für die Anwaltskanzlei bietet ein einzig-
artiges Kompendium für den Aufbau und die Organisation 
der Anwaltskanzlei. Von den ausführlich kommentierten 
Formularen, Mustern und Checklisten profitieren Kanzleien 
jeder Größe und Rechtsform. Es deckt alle praxisrelevanten 
Bereiche ab:

Von der Kanzleigründung und Finanzierung über Kanzleifusi-
onen und -spaltungen, Kanzleiorganisation, Informationstech-
nologie, Datenschutz und Outsourcing, Buchführung, Finanz-
buchhaltung und Steuerrecht bis hin zu Krise und Insolvenz.

Sämtliche Formulare stehen zum Download zur Verfügung.

Zur Neuauflage
Die zweite Auflage bringt das Werk auf den Stand Sommer 
2022. Vor allem die große BRAO-Reform 2022 ist somit 
eingearbeitet, die der Anwaltschaft vielfältige neue Strukturie-
rungsmöglichkeiten gebracht hat. Auch die übrigen, umfassen-
den und tiefgreifenden Rechtsänderungen der letzten Jahre wie 
die verbindliche Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs durch das beA oder auch das KostRÄG sind selbst-
verständlich berücksichtigt. Viele neue Formulare und einige 
neue Bearbeiterinnen und Bearbeiter bereichern das Werk.

Das sehr begrüßenswerte neue und bislang einzigartige 
Formularbuch bietet eine herausragende Möglichkeit das 
Kanzleigeschehen rational zu handhaben und die Abläufe 
weiter zu optimieren.
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Tempolimit für den Wohnungsbau 
 

Das ging schnell: Die Anbindungsleitung Wilhelmshaven für das erste deutsche LNG-
Terminal wurde in nur zehn Monaten geplant und fertiggestellt. Der Bundeskanzler und 
die Betreibergesellschaft sprachen bei der Eröffnung vom „Bauen in neuer Deutschland-
geschwindigkeit“ (Tagesspiegel, 17.12.2022). Beim Wohnungsbau wird hingegen noch 
nach altem Deutschlandtempo gebaut, wie das Beispiel des in Freiburg im Breisgau ge-
planten Stadtteils Dietenbach zeigt. Dort sollen im Außenbereich 7.000 Wohnungen für 

mehr als 15.000 Menschen entstehen. Die Planungen laufen seit 2012. Die 
Stadt prognostizierte, dass Anfang der Vierzigerjahre alles fertiggestellt sei. 
Wegen der gestiegenen Baupreise und Zinsen könnte es aber noch deutlich 
später werden. 

Bei dem Projekt Freiburg-Dietenbach handelt es sich um eine städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme (§§ 165 ff. BauGB), die als schärfstes Schwert des 
Städtebaurechts gilt. Entwicklungsmaßnahmen müssen durch das Wohl der 
Allgemeinheit gerechtfertigt sein und einen erhöhten Bedarf an Wohnraum 
decken. Die „zügige Durchführung der Maßnahme innerhalb eines abseh- 
baren Zeitraums“ muss gewährleistet sein (§ 165 III 1 Nr. 4 BauGB). In der 

praktischen Umsetzung ist zügig aber nicht schnell (Schröer, FAZ, 14.1.2023, S. 13). 
Rechtlich hat das BVerwG an dieser langen Verfahrensdauer nichts zu beanstanden, wie 
sich aus dem Beschluss des 4. Senats vom 24.5.2022 ergibt (ZfBR 2022, 684 [687] = 
BeckRS 2022, 17171; dazu: Schröer/Kümmel, NVwZ 2023, 30 [31 f.]). Alles hänge von 
den Umständen des Einzelfalles ab. „Unterwegs“ auftretende Hindernisse müssten aller-
dings unverzüglich beseitigt werden. 

Den Terminals half, dass der Gesetzgeber ihnen ein eigenes Beschleunigungsgesetz 
(LNGG vom 24.5.2022, BGBl. 2022 I 802) mit diversen Erleichterungen spendierte.  
Beim Wohnungsbau sind indes bislang alle gesetzlichen Beschleunigungsversuche ge- 
scheitert, wie sich zuletzt am Beispiel des Baulandmobilisierungsgesetzes vom 14.6.2021 
gezeigt hat (BGBl. 2021 I 1802). Bei genauem Hinsehen erkennt man die Unterschiede  
zwischen großen Infrastrukturprojekten und Bauleitplanung: Die Schaffung von Wohn-
bauland ist in kommunaler Hand und damit oft von fragilen Mehrheiten in den Parla-
menten abhängig. Außerdem konterkariert der Gesetzgeber das Zügigkeitsgebot bei  
Entwicklungsmaßnahmen durch überkomplexe Vorgaben, die für die Aufstellung von 
Bebauungsplänen gelten und deren Einhaltung am Ende penibel von den Gerichten kon-
trolliert wird. Im Gegensatz zu den Terminals gibt es auch keinen gesellschaftlichen  
Konsens zu ambitioniertem Wohnungsbau. In der Praxis hat das viele Klageverfahren zur 
Folge, was zu weiteren Verzögerungen führt. 

Hierzu gibt es keine einfachen Lösungen. Das hat auch die Bundespolitik erkannt. An-
dernfalls hätte man bei dem von der Bundesregierung ausgerufenen Bündnis für bezahl-
bares Wohnen andere Maßnahmen vorgeschlagen, als die 187 kleinteiligen und mutlosen 
Verbesserungsvorschläge, die im Oktober 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. 
Klar ist damit, dass das LNG-Beschleunigungsgesetz keine Blaupause für schnelleren 
Wohnungsbau abgibt. Wer das glaubt, vergleicht Äpfel mit Birnen. Einstweilen bleibt es 
damit bei einem strikten Tempolimit für den Wohnungsbau. 

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schröer, LL.M. (Illinois), Frankfurt am Main 




